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Duschen während der Arbeitszeit: Neues
Urteil des Bundesarbeitsgerichts

Ein Nürnberger Mechaniker konnte vor dem
Bundesarbeitsgericht durchsetzen, dass Duschen zur

vergütungspflichtigen Arbeitszeit zählt.

– Das Bundesarbeitsgericht hat ein wichtiges Urteil gesprochen:
Duschen kann Teil der Arbeitszeit sein. Dies gilt insbesondere
für Berufe, in denen Arbeitnehmer stark verschmutzt werden,
was in einem aktuellen Fall eines Mechanikers aus Nürnberg
deutlich wird.

Der Kläger, ein Containermechaniker aus der Region Nürnberg,
führt körperlich anstrengende Aufgaben durch, bei denen er
rostige und beschädigte Stellen an Containern bearbeitet. Laut
seiner Klage erhielt er jedoch keine Vergütung für die Zeit, die er
für das Umkleiden sowie das Waschen benötigt. Diese Zeit
wurde bisher nicht als Arbeitszeit anerkannt.

Gerichtliche Auseinandersetzung und
Nachforderungen

Mit der Klage forderte der Mechaniker eine Rückzahlung von
25.000 Euro für die letzten fünf Jahre. Das Landesarbeitsgericht
Nürnberg entschied zugunsten des Mechanikers, erkannte
jedoch an, dass ein Großteil seiner Forderungen aufgrund der
Verjährung nicht mehr geltend gemacht werden konnten. Statt
der geforderten Summe erhielt er daher lediglich etwa 2.400
Euro.

Das Unternehmen, für das der Mechaniker arbeitet, ging in



Revision. Die Richter des Bundesarbeitsgerichts bestätigten nun,
dass die Zeit für das Umziehen und die damit verbundenen
Wege zur Umkleide als Teil der vergütungspflichtigen Arbeitszeit
angesehen werden muss. Diese Entscheidung stellt einen
bedeutenden Schritt in der rechtlichen Bewertung von
Arbeitszeiten dar und könnte weitreichende Auswirkungen auf
die Branche haben.

Besonders interessant dabei sind die Regelungen zu
sogenannten „Körperreinigungszeiten“. Das Gericht stellte klar,
dass diese Zeiten ebenso vergütungspflichtig sind, wenn sie im
direkten Zusammenhang mit der Ausübung der Arbeit stehen.
Das betrifft insbesondere Situationen, in denen Arbeitnehmer
aufgrund ihrer Tätigkeiten besonderen Hygienevorschriften
unterliegen oder mit gesundheitsgefährdenden Materialien
umgehen.

Regelungen und ihre Anwendung

Im aktuellen Fall des Nürnberger Mechanikers ist noch offen,
inwieweit die Körperreinigung tatsächlich notwendig ist und wie
viel Zeit er dafür benötigt. Das Landesarbeitsgericht hat hier
noch Untersuchungen angestoßen, um den Grad der
Verschmutzung und die Dauer des Waschvorgangs zu klären.
Während Körpergeruch und Schweiß allein nicht ausreichen, um
eine Vergütung für die Körperreinigung zu rechtfertigen, können
andere Kriterien wie die Verschmutzung durch Rost und Bauteile
eine Rolle spielen.

Diese rechtlichen Entwicklungen entsprechen einem
wachsenden Bewusstsein für die Arbeitsbedingungen in
körperlich anspruchsvollen Berufen. Zudem betonen sie die
Verantwortung von Arbeitgebern, für angemessene
Arbeitsbedingungen zu sorgen, die über reine
Arbeitszeitvergütung hinausgehen.

Ein Blick auf die Zukunft



Angesichts der festgestellten Bedeutung von Körperreinigung
und Umkleidezeiten könnte dieses Urteil eine Welle von Klagen
nach sich ziehen, in denen Arbeitnehmer ähnliche Ansprüche
geltend machen werden. Arbeitgeber sind gut beraten, ihre
Richtlinien zu Arbeitszeiten entsprechend zu überprüfen und zu
optimieren, um künftigen rechtlichen Auseinandersetzungen
vorzubeugen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für
körperlich anstrengende Berufe sind damit in Bewegung geraten
und es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf die
Branche und die Ansprüche der Arbeitnehmer auswirken
werden.

Relevante gesetzliche Grundlagen

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) stützt sich
auf verschiedene Gesetze und Vorschriften, die die
Arbeitsbedingungen in Deutschland regeln. Ein wichtiges
Dokument ist das Arbeitszeitgesetz (ArbZG), das im § 2 die
Arbeitszeit und deren Vergütung definiert. Es sollte betont
werden, dass der Gesetzgeber auch die Gesundheit der
Arbeitnehmer im Auge hat und ihnen das Recht auf eine
angemessene Pausen- und Erholungszeit einräumt.

Zusätzlich spielt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) eine Rolle, das Diskriminierung am Arbeitsplatz verhindert
und sicherstellt, dass alle Beschäftigten unter gleichen
Bedingungen arbeiten können. Diese gesetzlichen Grundlagen
bieten einen Rahmen, innerhalb dessen die Gerichte
Entscheidungen treffen, die das Wohl der Arbeitnehmer
schützen.

Auswirkung auf Arbeitgeber und
Arbeitnehmer

Die aktuelle Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen
sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Für
Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihre Arbeitszeiterfassungs-



und Vergütungssysteme überdenken müssen. Arbeitgeber sind
nun rechtlich verpflichtet, Zeiten für Umkleide- und
Reinigungsprozesse in die Arbeitszeiterfassung zu integrieren.
Das könnte zu höheren Lohnkosten führen, insbesondere in
Branchen, in denen solche Tätigkeiten häufig vorkommen.

Für Arbeitnehmer stellt diese Entscheidung jedoch einen
Fortschritt dar, da sie somit das Recht haben, für alle
Arbeitszeiten, die auch nur im Entferntesten mit den
Arbeitsleistungen verbunden sind, eine Vergütung zu erhalten.
Dies könnte ebenfalls als ermutigendes Signal für die
Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten interpretiert werden.

Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz

Die Entscheidung betont zudem die Wichtigkeit von Gesundheit
und Hygiene am Arbeitsplatz. Angesichts der zunehmenden
Bedeutung von Gesundheitsvorschriften, insbesondere in Zeiten
von Gesundheitskrisen wie der COVID-19-Pandemie, wird die
Einhaltung von Hygienestandards immer zentraler.
Unternehmen müssen sicherstellen, dass angemessene
Maßnahmen getroffen werden, damit die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter nicht gefährdet wird.

Zusätzlich kann die Entscheidung als Aufforderung an
Arbeitgeber gesehen werden, in bessere Infrastruktur zu
investieren, um die Hygiene am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Die Bereitstellung von angemessenen Umkleide- und
Duscheinrichtungen kann nicht nur das Wohlbefinden der
Mitarbeiter fördern, sondern auch dazu beitragen, die
Produktivität insgesamt zu verbessern.

Statistische Einblicke zur
Arbeitszeitgestaltung

Aktuelle Statistiken zeigen, dass rund 12% der deutschen
Beschäftigten in Berufen arbeiten, in denen solche
Hygienezeiten besonders relevant sind, zum Beispiel im



Bauwesen, in der Lebensmittelproduktion oder im
Gesundheitswesen. Laut einer Studie des Deutschen
Gewerkschaftsbunds (DGB) klagen viele Arbeitnehmer darüber,
dass ihre tatsächliche Arbeitszeit oft nicht die indizierten
Stunden widerspiegelt, weil Pausen und Vorbereitungszeiten
nicht erfasst werden.

Eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem
Jahr 2021 ergab, dass 35% der Befragten der Meinung sind, dass
ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden müssten, um ihre
Gesundheit zu schützen. Diese Zahlen unterstreichen die
Relevanz der aktuellen Rechtsprechung sowie die
Notwendigkeit, die Arbeitszeiten und deren Vergütung an die
realen Arbeitsbedingungen anzupassen.

Für weitere Informationen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen
und aktuelle Berichte über Arbeitszeiten in Deutschland, siehe 
DGB.
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